
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen 
vom 11.12.2017

Top 15 Satzung über die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 1 für das Gebiet "Klützer Straße" der Stadt Gre-
vesmühlen
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

   
Sachverhalt: 
 
Der Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat mit dem Aufstellungsbeschluss vom 
06.02.2017 das Verfahren für die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 1 für das Gebiet „Klützer Straße“ eingeleitet. 
Grundlage für die Einleitung des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des  vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 der Stadt Grevesmühlen ist ein Antrag des 
Vorhabenträgers ILG Einkaufszentrum Grevesmühlen Klützer Straße GmbH & Co.KG 
(Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2016).. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Umgestaltung des Norma-Marktes zu schaffen. Der vorhandene Vorhaben- und 
Erschließ-ungsplan aus dem Jahr 1991 soll für den Änderungsbereich dabei unter 
Berücksichtigung der neuen Anforderungen des Standortes durch einen Angebotsbe-
bauungsplan ersetzt werden. 
Im Zuge der landesplanerischen Anfrage der Stadt Grevesmühlen zur 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 wurde vom Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg eine landesplanerische Bewertung des Standortes 
eingeholt. Im Rahmen einer Stellungnahme kam das Amt für Raumordnung und Lan-
desplanung Westmecklenburg zu folgendem Ergebnis: 
„Der Standort der Norma Marktes in der Klützer Straße erfüllt nicht die Kriterien ei-
nes ZVB. Der Programmsatz 4.3.2 (3) Satz 2 enthält jedoch für die Ansiedlung nah-
versorgungsrelevanter Sortimente außerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche 
folgende drei Ausnahmeregelungen:
,,Ausnahmsweise dürfen nahversorgungsrelevante Sortimente auch außerhalb von 
ZVB angesiedelt werden, wenn nachweislich

- eine integrierte Lage im ZVB aus städtebaulichen Gründen nicht umsetzbar 
ist,
- das Vorhaben zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung beiträgt und
- die Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden."

Dabei ist es nicht ausreichend, wenn nur ein „Merkmal" erfüllt wird, die Tatbe-
stands-merkmale gelten kumulativ.“
Entsprechend der gutachterlichen „Auswirkungsanalyse für die geplante Erwei-
terung eines Norma Lebensmittelmarktes in Grevesmühlen, Klützer Straße“ vom 
18.08.2017 (s. Anlage) ist das Vorhaben mit den Leitlinien des kommunalen Einzel-
handelskonzeptes der Stadt Grevesmühlen 2013 vereinbar.
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Zur Klärung der Lärmbelastungen für das konkrete Bauvorhaben – Umbau und Ver-
größerung des Lebensmittelmarktes – ist eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt worden (s. Anlage).  Im Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen wird 
festgestellt, dass der im Zusammenhang mit der 1. Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr.1 betrachtete bestimmungsgemäße Betrieb des NORMA-
Marktes mit Bäcker zu keinen unzumutbaren Geräuschimmissionen in der Nachbar-
schaft führen wird.
Bei einer durchgeführten faunistische Bestandserfassung und artenschutzrecht-
lichen Prüfung, wurden gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG die artenschutzrechtliche Be-
lange ermittelt und fachgerecht geprüft. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können bei Berücksichtigung von Vermeidungs-, Verminderungsmaßnahmen sowie 
bei Umsetzung von vorgezogenen Maßnahmen außerhalb des Plangebietes für be-
stimmte Arten vermieden werden. Der Fachbeitrag (AFB) liegt dieser Beschlussvorla-
ge zur Kenntnis in der Anlage bei.

Planungskonzeption:
Die vorliegende 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 der 
Stadt Grevesmühlen soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die vom Ei-
gentümer des Einzelhandelsbetriebes NORMA - Marktes beabsichtigten Umbau- und 
Revitalisierungsmaßnahmen schaffen. 
Im Rahmen der baulichen Maßnahmen ist beabsichtigt, die innere Gestaltung zeit-
gemäß auszurichten, die gastronomischen Angebote zu erweitern und den Außen-
raum des Einkaufszentrums um Aufenthaltsflächen im Freien zu ergänzen.

Weiteres Verfahren:
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchge-
führt. Aus diesem Grund kann von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie Unter-
richtung der Träger öffentlicher Belange abgesehen werden.
Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
Nachbargemeinden beteiligt.

Herr Schulz möchte auf das angefügte Gutachten aufmerksam machen und infor-
miert, dass der Norma Lebensmittelmarkt eine Umsatzerhöhung in einer Größenord-
nung plant, welche in der Form nicht zu befürworten ist, da es die Einzelhandelss-
truktur in der Stadt gefährdet. 

Beschluss:   

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadtvertretung billigt den Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 1 für das Gebiet „Klützer Straße“ und den Entwurf 
der Begründung gemäß Anlagen.

2. Die Entwürfe der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.1 
einschließlich der Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbarge-
meinden sind über die öffentliche Auslegung zu informieren und zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufzufordern.
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3. Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 wird im ver-
einfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. Im weiteren Verfahren ist 
darauf hinzuweisen, dass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a BauGB abgesehen wird.

4. Der Beschluss ist entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Grevesmühlen 
ortsüblich bekannt zu machen.

  

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 8
Nein- Stim-
men:

3

Enthaltungen: 7

3 von 3 in Zusammenstellung


	Niederschriftsauszug

